Merkblatt zur Ausübung von Nebentätigkeiten

(§ 13 MTArb-O, § 11 BAT-O, §§ 66 - 72 ThürBG, ThürNVO)

Grundsätzlich darf jede Nebentätigkeit nur

· mit vorheriger Billigung der zuständigen Dienstbehörde

· außerhalb der Arbeitszeit und

· ohne Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienst​herrn/Arbeitgebers ausgeübt werden.

Nebentätigkeiten während der Arbeitszeit dürfen nur in besonders begründeten Fäl​len, insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden. Die Inanspruch​nahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn/Arbeitgebers bedarf der vorherigen Genehmigung; in diesen Fällen ist ein angemessenes Entgelt zu entrichten.

Der Antrag auf Genehmigung sowie die Anzeige der Übernahme einer Nebentätigkeit haben rechtzeitig vor Beginn der Nebentätigkeit zu erfolgen.

Genehmigungspflichtig sind

· grundsätzlich die Übernahme jeder entgeltlichen Nebentätigkeit,

· die Übernahme einer unentgeltlichen Nebentätigkeit, sofern es sich um

· die Übernahme eines Nebenamtes, einer Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft eines Nicht-Angehörigen oder Testamentsvollstreckung,

· die Übernahme einer gewerblichen Tätigkeit, die Ausübung eines freien Berufes oder die Mitarbeit bei einer dieser Tätigkeiten,

· den Eintritt in ein Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossen​schaft sowie die Übernahme einer Treuhänderschaft 

handelt.

Nachweise, insbesondere über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie Entgelte und geldwerte Vorteile (Verträge, Vereinbarungen oder dergleichen), sind mit dem Antrag vorzulegen beziehungsweise nach Genehmigung der Nebentätigkeit unverzüglich nachzureichen.

Anzeigepflichtig sind

· die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter,

· die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft eines Angehörigen,

· die Übernahme jeder einzelner, an sich genehmigungsfreier Nebentätigkeit, für die jedoch ein Entgelt oder ein geldwerter Vorteil im Wert von mindestens 10 € geleistet wird:

· schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit der Bediensteten,

· die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufsverbänden oder in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamten

(Die Höhe der Entgelte und geldwerten Vorteile ist schriftlich anzugeben.)

· Nebentätigkeiten, die an sich genehmigungspflichtig sind, jedoch

· außerhalb der Dienstzeit ausgeübt werden und

· deren Vergütung insgesamt höchstens 100 € im Monat und 

· deren zeitliche Inanspruchnahme höchsten ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beträgt,
· sofern kein gesetzlicher Versagungsgrund vorliegt.

Nicht genehmigungspflichtig und nicht anzeigepflichtig sind

· die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Bediensteten unterliegenden Vermögens,

· unentgeltliche schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortrags​tätigkeit der Bediensteten,

· unentgeltliche Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufsverbänden oder in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamten

· einmalige, gelegentliche genehmigungspflichtige Nebentätigkeit, 

· die außerhalb der Dienstzeit ausgeübt wird und

· deren Vergütung insgesamt höchstens 100 € im Monat und 

· deren zeitliche Inanspruchnahme höchsten ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beträgt,
· sofern kein gesetzlicher Versagungsgrund vorliegt.
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